
Energieapéro 1. September 2021

Andrea Lötscher

Leiter Abteilung Energieeffizienz

Amt für Energie und Verkehr
1



• Energieausblick - Energiestrategie 2050 

• Was ist neu im BEG/BEV? - die wichtigsten Anforderungen

• Einführung der Privaten Kontrolle

• Zusammenfassung

02.09.2021 2

Inhalt



02.09.2021 3

Endenergieverbrauch Schweiz nach Energieträgern

Fossile Energieträger 65

3
Neue erneuerbare Energien

Elektrizität 25



Temperaturentwicklung

warm, wärmer und noch wärmer…
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Energieperspektiven 2050+ Ziele



02.09.2021 6

Inhalt

• Was ist neu im BEG/BEV? - die wichtigsten Anforderungen

• Einführung der Privaten Kontrolle



02.09.2021 7

Energiegesetz Hauptpunkte
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Website Vollzug

http://www.energienachweis.gr.ch/
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Deckung des Wärmebedarfs von Neubauten EN-101 

Neubauten und Erweiterungen von bestehenden Gebäuden (Aufstockungen, 

Anbauten etc.) müssen so gebaut und ausgerüstet werden, dass ihr Bedarf für 

Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung nahe bei Null liegt.

Anforderung an den Wärmebedarf



Eigenstromerzeugungsflicht EN-104

Eigenstromerzeugungspflicht bei Neubauten

Eigenstromerzeugung 

 min. 10 Watt pro m2 Energiebezugsfläche (EBF)

 begrenzt auf max. 30 kW

 Ausnahmen für nicht geeignete Standorte
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Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz EN-120

Wärmeerzeugerersatz (Regel 90/10)

Beim Ersatz des Wärmeerzeugers in bestehenden Bauten mit Wohnnutzung darf 

der fossile Anteil 90% des massgebenden Bedarfs nicht überschreiten. Für die 

Festlegung der Standardlösung gilt ein massgebender Energiebedarf für die Heizung 

und das Warmwasser von 100 kWh/m2a.

Erfüllung dieser Anforderungen durch: 

 Zertifizierung nach MINERGIE

 GEAK-Gesamtenergieeffizienz Klasse D oder besser "rechnerischer Nachweis"

 Baujahr ab 1992  

 Eine der 11 Standardlösungen

Befreiung bei Mischbauten

Befreit sind Bauten mit gemischter Nutzung, wenn der Wohnanteil 150 m2 

Energiebezugsfläche (EBF) nicht übersteigt. 
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Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz EN-120

Baujahr eintragen. 

Als Nachweis ist eine Kopie des 

Auszugs einzureichen. 

x
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Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz EN-120

Erste Vollzugserfahrungen

• Die Erfahrung zeigt, dass in ca. 7 von 10 Fällen die 

Standardlösungen 2 (Holzfeuerung) oder 3 

(Wärmepumpe) gewählt werden.

• Für schwach gedämmte Bauten wird oft die 

Standardlösung 8 (Fensterersatz) oder 10 (Bivalente 

Heizungsanlage) gewählt.

• Im 2020 wurden erstmals mehr erneuerbare 

Heizsysteme als fossile Systeme verkauft. D.h. die 

Regelung wirkt, auch wenn noch nicht alle Kantone die 

MuKEn umgesetzt haben.
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Einreichung 

Energiedossier

Energiedossier unterschrieben von privatem Kontrolleur?

Kontrolle durch die Gemeinde 

oder durch Dritte im Auftrag 

der Gemeinde.

Administrativer Vollzug durch 

die Gemeinde. 

Kontrolle ob Unterzeichner 

zugelassener privater 

Kontrolleur

Ausführungskontrolle durch 

privaten Kontrolleur. 

Vollzugsstichproben vor Ort   

durch die Gemeinde

Bau- und 

Ausführungskontrolle durch 

die Gemeinde.

Bauabnahme durch die Gemeinde

Baubewilligung durch die Gemeinde Baubewilligung durch die Gemeinde

Bauabnahme durch die Gemeinde
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Private Kontrolle



Die Ausführungskontrolle muss dann 

durch einen privaten Kontrolleur 

erfolgen.
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Private Kontrolle

Kann jeder/e 

ausfüllen

Unterzeichnet 

durch einen privaten 

Kontrolleur

auch ein privater Kontrolleur macht die 

Ausführungskontrolle: 

Formular

zwingend für die Bauabnahme 

 rechtzeitige Information des Bauherrn

Gesuchsprüfung

der private Kontrolleur übernimmt die 

Verantwortung, dass der Nachweis dem 

Energiegesetz entspricht.

 zwingend für die Baufreigabe

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/aev/dokumentation/EnergieeffizienzVollzugsformulare/Ausf%c3%bchrungskontrolle_neues%20Formular.pdf


Hauptmerkmale des revidierten Energiegesetzes

• Die Anforderungen wurden an den Stand der Technik angepasst

• Gebäudehülle und Technik verschmelzen, Stand der Technik 

• Eigenstromerzeugung bei Neubauten, Stand der Technik

• 10% erneuerbare Energie oder Einsparung von 10& beim Heizungsersatz

• Private Kontrolle wird eingeführt.

02.09.2021 17

Zusammenfassung
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